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Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem die Straßenverkehrsordnung 1960 

geändert wird; 
Begutachtung 

 
 
 
Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst teilt mit, dass ihm der im Betreff angeführte 

Gesetzesentwurf keinen Anlass zu Bemerkungen bietet. 

 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem dem Präsidium des 

Nationalrates übermittelt.  

 

 
9. Februar 2001 

Für den Bundeskanzler: 
i.V. DOSSI 

 
 
Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 
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An das 
Präsidium des Nationalrates 
 
Parlament 
1017 Wien 
 
 
 
 
Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem die Straßenverkehrsordnung 1960 

geändert wird; 
Begutachtung 

 
 
 
In der Anlage übermittelt das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst im Sinne der 

Entschließung des Nationalrates vom 5. Juli 1961 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme 

zum oben angeführten Gesetzesentwurf.  

 

 
9. Februar 2001 

Für den Bundeskanzler: 
i.V. DOSSI 

 
 
Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 
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